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Regeste

Art. 8 und 28 IVG: Würdigung eines RAD-Berichts. Rentenanspruch und Anspruch auf
berufliche Massnahmen (Arbeitsvermittlung) verneint (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. August 2009, IV 2008/99).

Erwägungen

E. 1.1
Unter Invalidität wird die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder
teilweise Erwerbsunfähigkeit verstanden (Art. 8 ATSG). Erwerbsunfähigkeit ist dabei der
durch eine Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit verursachte und
nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust
der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt
(Art. 7 ATSG). Der Grad der für einen allfälligen Rentenanspruch massgebenden Invalidität
wird gemäss Art. 16 ATSG durch einen Einkommensvergleich ermittelt, bei dem das
Einkommen, das die versicherte Person nach dem Eintritt der Invalidität und nach der
Durchführung der notwendigen und zumutbaren Eingliederungsmassnahmen bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (zumutbares Invalideneinkommen), in
Beziehung gesetzt wird zum Einkommen, das die versicherte Person erzielen könnte, wenn
sie nicht invalid geworden wäre (Valideneinkommen). Nach Art. 28 Abs. 2 IVG besteht
Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, wenn die versicherte Person mindestens zu 70%,
auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie wenigstens zu 60% invalid ist. Liegt ein
Invaliditätsgrad von mindestens 50% vor, so besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei
einem IV-Grad von mindestens 40% auf eine Viertelsrente.

E. 1.2
Um das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit beurteilen und somit den Invaliditätsgrad
bemessen zu können, ist die Verwaltung und im Beschwerdefall das Gericht auf Unterlagen
angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu
stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu
beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher
Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist (BGE 125 V 261 E. 4). Das Gericht hat
den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und demnach zu prüfen, ob die
vorliegenden Beweismittel eine zuverlässige Beurteilung des strittigen Leistungsanspruchs
gestatten. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des
streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Führen die im
Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen
den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und



inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 400 E. 4.1) zur Überzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 360 E. 5b mit
Hinweisen) und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis
nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine
Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes und des Anspruchs auf rechtliches Gehör (SVR
2001 IV Nr. 10 S. 28 E. 4b mit Hinweisen).

E. 1.3
Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf
Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet sind, die
Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder
herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern, und die Voraussetzungen für den Anspruch auf
die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (Art. 8 Abs. 1 IVG). Der Anspruch auf
Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit
vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen ist die gesamte noch zu
erwartende Dauer des Erwerbslebens zu berücksichtigen (Art. 8 Abs. 1 bis IVG). Die
Eingliederungsmassnahmen bestehen u.a. in Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf
die berufliche Eingliederung und in Massnahmen beruflicher Art. Die Massnahmen
beruflicher Art bestehen in: Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung,
Umschulung, Arbeitsvermittlung sowie Kapitalhilfe (Art. 8 Abs. 3 lit. a bis und lit. b IVG).

E. 2.1
Aufgrund der medizinischen Aktenlage ist ausgewiesen und grundsätzlich unbestritten
geblieben, dass der Beschwerdeführer an gesundheitlichen Einschränkungen (insbesondere
Psoriasis vulgaris, arterielle Hypertonie und Adipositas permagna) leidet. Zu prüfen gilt es,
inwiefern sich die Einschränkungen auf die Arbeitsfähigkeit auswirken und welche
Tätigkeiten dem Beschwerdeführer noch zumutbar sind.

E. 2.2
Gemäss Auszug aus dem individuellen Konto sowie gemäss den eigenen Angaben war der
Beschwerdeführer seit dem Jahr 2000 teilweise als Selbstständigerwerbender (Reparatur
von Computern) tätig (IV-act. 3 und 5). Vom 1. September 2003 bis 31. August 2004
arbeitete er in der Stiftung X.___ als Mitarbeiter im Bereich Recycling in einem vollen
Arbeitspensum und erzielte dabei ein monatliches Einkommen von Fr. 2'518.55 (IV-act. 4).
Seit Dezember 2006 arbeitet der Beschwerdeführer erneut im X.___ und bezieht dabei
gemäss eigenen Angaben einen Monatslohn von Fr. 2'400.-- (IV-act. 23/3). Der RAD teilte
in der Stellungnahme vom 4. Mai 2007 mit, dass in der vom Beschwerdeführer ausgeübten
selbständigen Tätigkeit sowie bei der Arbeit im X.___ keine Einschränkungen bestehen
würden. Dem RAD-Bericht vom 16. April 2007 ist zu entnehmen, dass dem
Beschwerdeführer eine leichte bis intermittierend mittelschwere körperliche Arbeit - unter
Berücksichtigung gewisser Einschränkungen - ganztags zumutbar sei. Die Einschätzung des
RAD - volle Arbeitsfähigkeit in der angestammten und in einer adaptierten Tätigkeit - ist
schlüssig und hinreichend begründet. Insbesondere wurde nachvollziehbar dargelegt, dass
dem Beschwerdeführer trotz der bestehenden gesundheitlichen Einschränkungen eine
angepasste Tätigkeit in einem vollen Arbeitspensum zumutbar ist. Den vorliegenden Akten
sind keine Hinweise zu entnehmen, welche gegen diese Beurteilung sprechen.
Diesbezüglich teilte auch Dr. A.___ mit, dass die Ausführung einer leichten Arbeit möglich
sei. Insofern er dabei geltend macht, dass die Arbeitsfähigkeit praktisch nicht realisierbar



sei, ist festzuhalten, dass dies vorwiegend auf IV-fremde Umstände (ungepflegte
Erscheinung) zurückzuführen ist. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass dem
Beschwerdeführer sowohl die angestammte Tätigkeit (selbstständige Tätigkeit und X.___)
als auch eine adaptierte Tätigkeit ganztags zumutbar ist.

E. 2.3
Der Sachverhalt ist als ausreichend abgeklärt zu betrachten. Entgegen der Auffassung des
Beschwerdeführers ist aufgrund der vorliegenden Akten insbesondere die Notwendigkeit
einer psychiatrischen Abklärung nicht ersichtlich. Weder der Hausarzt Dr. A.___ noch die
RAD-Ärzte machen diesbezüglich in ihren Berichten und Gutachten entsprechende
Hinweise. Die vom Rechtsvertreter genannten Umstände - Unzumutbarkeit von
Stressexposition und Zeitdruck sowie der Hinweis auf den verwahrlosten Zustand des
Beschwerdeführers - sind keine hinreichenden Indizien, welche eine psychiatrische
Abklärung als notwendig erscheinen lassen würden. Auch die Nichtdurchführung des
Ergospirometrietests stellt keine Verletzung der Abklärungspflicht dar. Der RAD-Arzt
stellte im Bericht vom 16. April 2007 eindeutig fest, dass die Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit auch ohne die geplante Durchführung einer Ergospirometrie erfolgen
konnte. Eine verlässlichere Arbeitsfähigkeitsschätzung wäre somit auch von weiteren
medizinischen Abklärungen nicht zu erwarten, weshalb darauf zu verzichten ist (antizipierte
Beweiswürdigung; vgl. BGE 122 V 157 E. 1d).

E. 2.4
Dem Beschwerdeführer ist insofern beizupflichten, dass bei der Ermittlung des
Invaliditätsgrads das beim X.___ erzielte Einkommen für die Verwendung als
Valideneinkommen nicht geeignet ist. Der Beschwerdeführer hat sich bisher im
Berufsleben - aus IV-fremden Gründen - noch nicht vollständig etabliert. Insofern kann
aufgrund der bisher ausgeführten Arbeiten kein verlässliches Valideneinkommen ermittelt
werden. Das Einkommen bei X.___ kann auch nicht als Invalideneinkommen verwendet
werden, zumal nicht ersichtlich ist, ob der Beschwerdeführer seine verfügbaren Ressourcen
vollständig ausschöpft. Für die Ermittlung des IV-Grads wäre somit sowohl beim Validen-
als auch beim Invalideneinkommen auf die Tabellenlöhne gemäss LSE abzustellen. Bei
einer 100%igen Arbeitsfähigkeit in einer adaptierten Tätigkeit ergibt sich somit ein IV-Grad
von 0%. Die Ablehnung eines Rentenanspruchs durch die Beschwerdegegnerin ist somit
nicht zu beanstanden.

E. 2.5
Ebenfalls zu Recht wurde ein Anspruch auf berufliche Massnahmen, insbesondere auf
Arbeitsvermittlung, verneint, da der Beschwerdeführer wieder im Beschäftigungsprogramm
X.___ tätig sein kann und keine Invalidität ausgewiesen ist. Im Sinn der vorstehenden
Erwägungen ist die Beschwerde unter Bestätigung der angefochtenen Verfügung
abzuweisen.

E. 3.1
Dem Beschwerdeführer wurde die unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung
am 25. April 2008 bewilligt. Wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Beschwerdeführers es gestatten, kann er jedoch zur Nachzahlung der Gerichtskosten, der
Auslagen für die Vertretung und der vom Staat entschädigten Parteikosten verpflichtet
werden (Art. 288 Abs. 1 ZPO/SG i.V.m. Art. 99 Abs. 2 VRP/SG).



E. 3.2
Dem unterliegenden Beschwerdeführer sind die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 600.--
aufzuerlegen. Zufolge unentgeltlicher Rechtspflege ist er von der Bezahlung zu befreien.

E. 3.3
Der Staat ist zufolge unentgeltlicher Rechtsverbeiständung zu verpflichten, für die Kosten
der Rechtsvertretung der Beschwerdeführerin aufzukommen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass dem unentgeltlichen Rechtsbeistand lediglich ein um 20% reduziertes Honorar zusteht
(vgl. Art. 31 Abs. 3 des Anwaltsgesetzes, sGS 963.70). Mangels Kostennote ist die
Entschädigung vom Gericht ermessensweise festzusetzen. Ein Betrag von Fr. 2'800.-- (80%
von Fr. 3'500.--; inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) scheint der Bedeutung der
Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses angemessen. Demgemäss hat das
Versicherungsgericht entschieden: 1.  Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.  Der
Beschwerdeführer wird im Sinn der Erwägungen von der Bezahlung der Gerichtskosten
von Fr. 600.-- befreit. 3.  Der Staat hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers mit Fr.
2'800.-- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschädigen.
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